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Vorgangsmappe für die Drucksache 19/7806

"Erhöhung des Strafmaßes für Tierquälerei und konsequente Tierhaltungs- und Betreuungsverbote

für Täterinnen und Täter"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/7806 vom 28.07.2025

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 19/8629 des VF vom 09.10.2025
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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Paul Knoblach,  
Mia Goller, Laura Weber, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, 
Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, 
Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Christian Hierneis, Ursula Sowa, Martin Stümpfig 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erhöhung des Strafmaßes für Tierquälerei und konsequente Tierhaltungs- und 
Betreuungsverbote für Täterinnen und Täter 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene – insbesondere im Bun-
desrat – dafür einzusetzen, 

1. das Strafmaß für Tierquälerei nach § 17 Tierschutzgesetz auf eine Freiheitsstrafe 
von bis zu fünf Jahren zu erhöhen, 

2. eine Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten vorzusehen, um die besondere Ver-
werflichkeit von vorsätzlicher Tierquälerei angemessen zu ahnden, 

3. gesetzliche Regelungen zu schaffen, die bei nachgewiesener Tierquälerei verpflich-
tend und dauerhaft ein Tierhaltungs- und Tierbetreuungsverbot für die Täterinnen 
und Täter vorsehen – auch für Mitwisserinnen und Mitwisser sowie Gehilfinnen und 
Gehilfen. 

 

 

Begründung: 

Tierquälerei ist kein Bagatelldelikt, sondern Ausdruck schwerwiegender Missachtung 
von Mitgeschöpflichkeit und gesellschaftlicher Werte. Die derzeitige gesetzliche 
Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe wird in der Praxis nur selten ausgeschöpft 
und signalisiert eine unzureichende Abschreckung. Fälle schwerer Tiermisshandlung 
erregen regelmäßig große öffentliche Betroffenheit und werfen die Frage nach ange-
messener Bestrafung auf. 

Eine Erhöhung des Strafrahmens auf bis zu fünf Jahre sowie die Einführung einer Min-
deststrafe von sechs Monaten sollen verdeutlichen, dass Tierquälerei nicht hinnehmbar 
ist und strafrechtlich als gravierendes Unrecht zu behandeln ist. Zudem bedarf es ver-
bindlicher Tierhaltungs- und Betreuungsverbote, um Wiederholungsfälle und Gefähr-
dungen anderer Tiere konsequent zu unterbinden. 

Der Schutz von Tieren als Mitgeschöpfe ist ein Verfassungsziel (Art. 20a Grundgesetz) 
– diesem Anspruch muss auch das Strafrecht gerecht werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Paul Knoblach 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/7806 

Erhöhung des Strafmaßes für Tierquälerei und konsequente Tierhaltungs- und 
Betreuungsverbote für Täterinnen und Täter 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Paul Knoblach 
Mitberichterstatter: Martin Stock 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 32. Sitzung am 9. Ok-
tober 2025 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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